
 

Beschluss 
des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum 
abgeschlossenen Projekt LLKVP (01VSF22012) 

Vom 22. August 2025 

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 
22. August 2025 zum Projekt LLKVP - S3-Leitlinie Hausärztliche Risikoberatung zur
kardiovaskulären Prävention (01VSF22012) folgenden Beschluss gefasst:

I. Die weiterentwickelte S3-Leitlinie wird der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e. V. zur Veröffentlichung im AWMF
Leitlinien-Register zur Verfügung gestellt.

Begründung

Herzkreislauferkrankungen stellen weiterhin die häufigsten Todesursachen in Deutschland
dar. Hausarztpraxen sind wegen ihres niedrigschwelligen Zuganges und der regelmäßigen
Inanspruchnahme durch alle Bevölkerungsgruppen der maßgebliche Ort für eine Beratung
zur kardiovaskulären Primärprävention. Die im Rahmen des Projekts weiterentwickelte
S3-Leitlinie stellt den aktuellen Evidenzhintergrund dar und spricht Empfehlungen für die
hausärztliche Beratung von Menschen aus, die bisher keine manifeste kardiovaskuläre
Erkrankung aufweisen. Die Leitlinie beinhaltet zudem die besonderen Belange von
Menschen mit Diabetes mellitus, von Menschen mit zwei oder mehr chronischen
Krankheiten, von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen unterschiedlicher
Altersgruppen. Mit der Leitlinie sollen Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und
Ärzte darin unterstützt werden, gemeinsam und auf Grundlage der besten verfügbaren
Evidenz zu verschiedenen Handlungsoptionen zu entscheiden und dabei die individuellen
und subjektiven, behandlungsrelevanten Bedürfnisse und Präferenzen der Patientinnen
und Patienten zu berücksichtigen. Zudem stellt die miterstellte Patienteninformation
evidenzbasierte Informationen für Betroffene in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Die weiterentwickelte S3-Leitlinie erfüllt die Kriterien des AWMF-Regelwerks für
S3-Leitlinien und damit die Voraussetzung zur Ausschöpfung ihres Potentials zur
Verbesserung der Versorgung entsprechend der Antragstellung.

II. Dieser Beschluss sowie der Ergebnisbericht des Projekts LLKVP werden auf der
Internetseite des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss unter
www.innovationsfonds.g-ba.de veröffentlicht.

III. Der Innovationsausschuss beauftragt seine Geschäftsstelle mit der Weiterleitung der
gewonnenen Erkenntnisse des Projekts LLKVP an die unter I. genannte Institution.

http://www.innovationsfonds.g-ba.de/
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Berlin, den 22. August 2025 

Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss 
gemäß § 92b SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken
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